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 SPD-Ratsfraktion 
Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Ratsmitglied SSW 

  

 

Zu Punkt                     der Tagesordnung 
 

Interfraktioneller Antrag 
 

0087/2012 
öffentlich 
02.02.2012 

 Datum Gremium Antragsteller/in 

Ö 15.03.2012 Ratsversammlung Ratsherr Wehner, SPD-Ratsfraktion 

   Ratsherr Rahim,  Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

   Ratsfrau Danker, SSW 

Betreff: 

Arbeit inklusive - Arbeitsplatzperspektiven für Menschen mit Behinderung öffnen 

 
Antrag: 
 
Der Oberbürgermeister wird gebeten, 
 
1. eine rathausinterne Projektgruppe einzurichten, die dezernatsübergreifend konkrete Vor-
schläge entwickelt, wie in der Verwaltung einschließlich seiner Eigenbetriebe Außenarbeits-
plätze von Werkstätten eingerichtet werden können. Für Menschen mit Behinderung soll 
damit die Chance vergrößert werden, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung nachzugehen. Zugleich sind die Möglichkeiten auszulo-
ten, Aufgaben der Landeshauptstadt Kiel in einem Integrationsbetrieb umzusetzen. Bis Ende 
2012 sollen die Ergebnisse vorliegen. 
 
2. bis Ende 2012 die Einführung eines Dienstes für „Unterstützte Beschäftigung“ für Men-
schen mit Behinderung im Rahmen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII auf den Weg 
zu bringen. Auch hier ist das Ziel, auf dem ersten Arbeitsmarkt verstärkt eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung zu ermöglichen. Alle Möglichkeiten mit Arbeitsassistenz und 
Lohnkostenzuschüssen sind zu nutzen. Auch eine Mitfinanzierung aus der Eingliederungshil-
fe muss angestrebt werden. 
 
3. bis Ende 2012 einen institutionellen Rahmen einzurichten, um die im Leitbild formulierte 
Forderung „Schulen, Werkstätten und Reha-Träger müssen enger zusammenarbeiten“ ein-
zulösen. Ziel ist auch hier, neben der Werkstattbeschäftigung dort Arbeit und Ausbildung zu 
ermöglichen, wo alle Menschen tätig sind. Die Integrationsfachdienste, die Träger der Wei-
terbildung, die Arbeitsagentur und das Jobcenter sollen in die Zusammenarbeit eingebunden 
werden. Die ressortübergreifende Bündelung von Wissen und Ressourcen soll die Zielset-
zung nachhaltig mit unterstützen – insbesondere im Bereich des Übergangs von der Schule 
in den Beruf. Ziel ist es, zu einem strukturierten, transparenten und unbürokratischen Verfah-
ren für die Beratung und Vermittlung von Menschen mit Behinderung an Unternehmen und 
Beschäftigungsträger zu gelangen. Arbeitgeber sollen möglichst nur mit einem Ansprech-
partner zu tun haben. Weiterhin soll das Wissen in geeigneter Weise an Unternehmen und 
Betroffene vermittelt werden. 
 
4. im Januar 2013 der Ratsversammlung über den Sachstand zu berichten. Darüber hinaus 
soll zukünftig in der Personalberichterstattung nicht nur mitgeteilt werden, ob die Schwerbe-
hindertenquote erfüllt wurde, sondern auch, ob für die Verwaltung, in den Eigenbetrieben, 
den Anstalten des öffentlichen Rechts und den Beteiligungsunternehmen – die Quote jeweils 



  Seite: 2/3 

 

für die jeweilige Einheit eingehalten wurde und wie sich das Verhältnis der Beschäftigten, die 
im Laufe ihrer Dienstzeit behindert wurden, zu denjenigen, die mit einer Behinderung ange-
stellt wurden, darstellt. 
 
 
Begründung: 
 
Nach Artikel 27 der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung aner-
kennen die Vertragsstaaten das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit. 
Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld müssen zugänglich sein. Menschen mit Behinderungen sol-
len wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und beruflichen Beratungsprogrammen, 
Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und Weiterbildung erhalten. Beschäftigungsmög-
lichkeiten und beruflicher Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Ar-
beitssuche, beim Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen 
Wiedereinstieg sind zu fördern. Menschen mit Handicap sind im öffentlichen Sektor zu be-
schäftigen, die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch 
geeignete Strategien und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive Maß-
nahmen, Anreize und andere Maßnahmen gehören. 
 
Zum 30.09.2011 waren in Kiel 500 Schwerbehinderte arbeitslos gemeldet. Die Entwicklung 
ist im Halbjahresvergleich leicht rückläufig (31.03.: 531), im Vergleich zum Vorjahr aber an-
steigend (2,2 %). Gleichzeitig wächst die Zahl der Beschäftigten in den Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung seit vielen Jahren immer weiter an. Aktuell liegt die Zahl bereits bei 
über 900 Personen in Kiel. Dabei ist festzuhalten, dass das Angebot in den Werkstätten 
auch zukünftig nicht wegzudenken sein wird. Schon jetzt werden gerade in Kieler Werkstät-
ten innovative Wege gegangen, um Menschen bestmöglich zu fördern. Gleichzeitig muss 
gefragt werden, ob es Möglichkeiten geben kann, den Anteil der Menschen mit Behinderung, 
die nach ihrer Schulzeit außerhalb einer Werkstatt ins Berufsleben starten, zu erhöhen. Dies 
gilt auch für Werkstattbeschäftigte, deren Potenzial höher liegt oder die sich weiterentwickelt 
haben. Es kommt darauf an, dass jeder Mensch nach seinen Fähigkeiten optimale berufliche 
Chancen bekommt: Arbeit für alle ist gute Arbeit für alle. 
 
In Kiel wird die UN-Konvention gelebt. Im Jahre 2007 beschloss die Ratsversammlung erst-
mals ein Leitbild und eine örtliche Teilhabeplanung unter Beteiligung von Fachleuten, Ver-
waltung und Politik. In der überarbeiteten Fassung aus dem Jahr 2011 wird zum Thema „Ar-
beit und Beschäftigung“ festgehalten: „Arbeit und Beschäftigung sind wesentliche Bestand-
teile für eine gesellschaftliche und selbstbestimmte Teilhabe. Arbeit ist identitätsbildend, hilft 
die individuelle Handlungsfähigkeit zu entwickeln und Befriedigung aus produktiver Tätigkeit 
zu empfinden. Das Ziel für alle Menschen in Kiel – ob mit oder ohne Behinderung – ist, dau-
erhaft und sozialversicherungspflichtig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt zu 
sein.“ 
 
Das Leitbild verpflichtet die Landeshauptstadt Kiel und ihre Eigenbetriebe zur Einstellung 
mindestens gemäß der Quote. Die Instrumente der „Unterstützten Beschäftigung“ und des 
„Integrationsbetriebs“ sollen ausgebaut und auf ihre Anwendbarkeit bei der Landeshaupt-
stadt Kiel geprüft werden. Gleichzeitig soll die Stadt ein Programm für mehr Arbeit und Be-
schäftigung entwickeln, das auf die besonderen Bedürfnisse von Frauen und ältere Men-
schen mit Behinderung eingeht. Sie soll sich gemeinsam mit den Kammern und Gewerk-
schaften für die Verbesserung von Ausbildungschancen einsetzen, z.B. durch die Prüfung, 
ob Teilqualifizierungen anerkannt werden können. Das Leitbild hält überdies eine verbesser-
te Verzahnung von Reha-Trägern mit der Stadt für erforderlich, wenn junge Menschen mit 
Behinderung in den Berufsbildungsbereich eintreten. Die Werkstätten sollen sich in Richtung 
des allgemeinen Arbeitsmarktes weiterentwickeln und verstärkt Außenarbeitsplätze anbieten. 
 
Der Antrag setzt die Forderungen des Leitbilds in konkrete Maßnahmen um. Anfang 2013 
werden die Ergebnisse zu bewerten sein. 
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gez. Ratsherr Thomas Wehner   f.d.R. 
SPD-Ratsfraktion 
 
 
gez. Ratsherr Sharif Rahim    f.d.R. 
Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
Ratsfrau Antje Danker 
SSW 
 


